
 

 

 

2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung  

der Samtgemeinde Tarmstedt 

 

 

Aufgrund der §§ 12 Abs. 1 und 58 Abs. 1 Nr. 5 des Niedersächsischen 

Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07.12.2021 (Nds. GVBl. S. 830), hat der Rat der 

Samtgemeinde Tarmstedt in seiner Sitzung am 12.03.2024 die folgende Änderungssatzung zur 

Hauptsatzung beschlossen: 

 

§ 1 

 

Die Hauptsatzung vom 28.11.2018 wird wie folgt geändert: 

 

§ 10 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

 

(3) Die Veröffentlichung von sonstigen öffentlichen Bekanntmachungen, Zeit, Ort und 

Tagesordnung der öffentlichen Rats- und Ausschusssitzungen erfolgt über die Homepage der 

Samtgemeinde Tarmstedt sowie im Bekanntmachungskasten am Tarmstedter Rathaus. 

 

 

§ 2 

 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.04.2024 in Kraft. 

 

 

 

 

Tarmstedt, den 12.03.2024 

 

 

 

 

 

Moje 

Samtgemeindebürgermeister 

 

 

 
 


